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Ambulante Versorgung- quo vadis? 
 
Liebe Kolleginnen, 
liebe Kollegen, 
 
das ambulante Gesundheitssystem in Deutschland steht 
durch das unselige GKV-Finanzstabilisierungssgesetz der 
Ampelkoalition vor dem Kollaps. Dabei werden die aktuellen 
Bedürfnisse der Zahnärzteschaft sowie die Notwendigkeit 
wichtiger Behandlungen wie die gerade erkämpfte PAR-
Strecke durch die Budgetierung vollends ignoriert respektive 
torpediert. 
Wir arbeiten alle mit unseren Teams am Limit, erfahren aber 
seitens der Politik keinerlei Wertschätzung!  Stattdessen 
bestraft uns Herr Lauterbach mit stagnierender Vergütung 
bei steigenden Kosten und immer höheren Leistungserwar-
tungen. Eine weitere Folge dieser desaströsen rotgrünen 
Sparpolitik ist die sogenannte „Landflucht“, d.h. dass sich 
immer weniger Kolleginnen und Kollegen aus existenziellen 
Gründen in ländlichen Regionen niederlassen. Die flächendeckende ambulante Versorgung 
könnte schon in Kürze gefährdet sein. Erschwerend kommt hinzu, dass immer mehr 
fremdfinanzierte Versorgungszentren (MVZ) in das Gesundheitssystem drängen. 
 
Das Maß ist voll!  Die Zahnärzteschaft muss sich schnellstens durch gezielte Protestaktionen 
bei der Politik, aber auch vor allem bei der Bevölkerung Gehör verschaffen, um diesen 
Budgetierungs-Wahnsinn und diese patientenfeindliche Versorgung zu stoppen! Die nächsten 
Wahlen kommen bestimmt, sowohl in den Ländern als auch im Bund…. Glücklicherweise gab 
es in den letzten Monaten schon einige zahnärztliche Protestaktionen in den verschiedenen 
Regionen. 
 
Ich selbst hatte Gelegenheit, an der vom Verband medizinischer Fachberufe (VmF) 
bundesweit organisierten Protestaktion, die auch von der BZÄK, der KZBV und dem FVDZ 
mitgetragen wurde, am 8. September 2023 auf dem Pariser Platz in Berlin teilzunehmen. 
Diese Veranstaltung hätte sicherlich eine höhere Teilnehmerzahl (ca. 2000 Personen), aber 
vor allem eine viel stärkere mediale Begleitung verdient gehabt … Und genau dort müssen 
wir bei den nun folgenden Protestveranstaltungen ansetzen: es gilt, die Medien für uns zu 
interessieren und bezüglich der Missstände auf unsere Seite zu ziehen. Nur so gelingt die 
Veränderung. 
 
Packen wir’s an – es lohnt sich allemal! 
 
Herzlichst  
 
Ihr Wolf-Peter Behnke 
Vizepräsident 
 



 

 

 

Wir brauchen Ihre Stimme: 

Am 13.12.2023 sind die Wahlen zur Delegiertenversammlung. 

Die Wahlunterlagen gehen an Ihre Privatadresse. 

Sind Sie vielleicht umgezogen?  

Bitte teilen Sie Frau Meyer Ihre aktuelle Adresse mit: b.meyer@zaek-hb.de  

 

 
Liebe Wahlberechtigte, 
 
gemäß § 11 unserer Wahlordnung für die Wahl unserer 
Delegiertenversammlung fordere ich Sie auf, Wahlvorschläge 
einzureichen. 
 
1. Wahlvorschläge für die Wahl am 13. Dezember 2023 reichen Sie bitte schriftlich und 

möglichst frühzeitig ein. Formulare für das Einreichen von Wahlvorschlägen erhalten Sie bei 
der Kammer (telefonisch: 0421 33303-22 oder per E-Mail: i.pischke@zaek-hb.de). 

Letzter Einreichungstermin ist Montag, 27. Oktober 2023, 12.00 Uhr. 

Die Wahlvorschläge senden Sie bitte an:  
Jürgen Wayand 
Wahlleiter 
c/o Zahnärztekammer Bremen 
Universitätsallee 25 
28359 Bremen 

2. Die Wahlvorschläge sind getrennt für den Wahlbereich Stadt Bremen und den Wahlbereich 
Stadt Bremerhaven aufzustellen. 

3. Ihren Wahlvorschlag können Sie als Listen- oder Einzelwahlvorschlag einreichen. 

In einem Listenwahlvorschlag sind die Bewerber in erkennbarer Reihenfolge unter Angabe ihres 
Familiennamens, Vornamens, Geburtsjahres und ihrer Wohnungsanschrift sowie der neben der 
Berufsbezeichnung „Zahnarzt“ geführten weiteren Gebietsbezeichnung (gem. § 31 
Heilberufsgesetz) aufzuführen. Ein Listenwahlvorschlag muss eine Kurzbezeichnung (Kennwort) 
enthalten, die bis zu drei Wörter umfassen darf. Hinweis: Die Abkürzung darf nicht den Namen 
einer Partei im Sinne von Artikel 21 des Grundgesetzes oder deren Kurzbezeichnung enthalten.  

In einem Einzelwahlvorschlag sind lediglich die vorbezeichneten persönlichen Angaben des 
Bewerbers aufzuführen. 

 

 Wahl zur Delegiertenversammlung am 13.12.2023 

Einreichen von Wahlvorschlägen  
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4. Ein Bewerber kann nur auf einem Wahlvorschlag benannt werden, und zwar für denjenigen 
Wahlbereich, in dem er zur Delegiertenversammlung wahlberechtigt (d. h. in das 
Wählerverzeichnis eingetragen) ist.  

Aufgenommen werden kann nur, wer hierzu seine schriftliche Zustimmung erteilt hat. Die 
Zustimmungserklärung müssen Sie dem Wahlvorschlag beifügen; sie ist unwiderruflich.  

5. Wahlvorschläge müssen von mindestens fünf wahlberechtigten Kammerangehörigen des 
jeweiligen Wahlbereichs persönlich und handschriftlich unterzeichnet sein (WO § 12 Abs. 3). Die 
Unterschrift ist auf dem Wahlvorschlag selbst zu leisten. Ein Wahlberechtigter darf nur einen 
Wahlvorschlag unterzeichnen. Hat jemand mehrere Wahlvorschläge unterzeichnet, ist seine 
Unterschrift auf allen Wahlvorschlägen ungültig. Der erste Unterzeichner des Wahlvorschlages 
gilt als Vertrauensperson, der zweite als deren Stellvertreter. Die Vertrauensperson ist zur 
Abgabe von Erklärungen gegenüber dem Wahlleiter und dem Wahlausschuss ermächtigt. 

6. Bei der Zahl der Bewerber in einem Listenwahlvorschlag ist zu berücksichtigen: 

o Voraussichtlich sind in Bremen dreizehn und in Bremerhaven zwei Delegierte zu wählen. 

o Aus einem Wahlvorschlag erhalten in der Reihenfolge ihrer Benennung so viele Bewerber 
einen Sitz in der Delegiertenversammlung, wie Stimmen auf diesen Wahlvorschlag im 
Verhältnis zu den übrigen Wahlvorschlägen entfallen. 

o Bei Nicht-Annahme der Wahl oder späterem Ausscheiden aus der Delegiertenver-sammlung 
wird der freiwerdende Sitz ohne besonderen Wahlakt mit dem nächst-folgenden, noch nicht 
berücksichtigten Bewerber des betroffenen Wahlvorschlages besetzt. Ist die Liste erschöpft, 
bleibt der frei gewordene Sitz unbesetzt. 

o Wird in einem Wahlbereich nur ein (Listen-)Wahlvorschlag eingereicht und zugelassen, findet 
eine relative Mehrheitswahl statt. Sie hat zur Folge, dass diejenigen Bewerber gewählt sind, 
die die meisten Stimmen erhalten haben. Die nicht gewählten Bewerber des Wahlvorschlages 
sind Ersatzmitglieder in der Reihenfolge der auf sie entfallenen Stimmen und treten in dieser 
Reihenfolge an die Stelle ausgeschiedener Delegierter ihres Wahlvorschlages. 

7. Bei Einzelwahlvorschlägen ist zu berücksichtigen: 

o Alle Stimmen, die auf einen Einzelbewerber über die für ein Mandat erforderliche Zahl hinaus 
entfallen, bleiben für den Einzelwahlvorschlag unberücksichtigt. 

o Lehnt ein Einzelbewerber die Annahme seiner Wahl ab oder scheidet er später aus, bleibt der 
Sitz unbesetzt. 

 

Ich bitte Sie, Ihren Wahlvorschlag rechtzeitig (Fristablauf: 27. Oktober 2023, 12.00 Uhr) 
einzureichen, damit Sie ggf. noch formelle Mängel beseitigen können. Wahlvorschläge, die nicht 
fristgerecht eingereicht werden, können an der Wahl nicht teilnehmen. 

Über die Zulassung der Wahlvorschläge und weitere Einzelheiten der Durchführung der Wahl 
informieren wir Sie zu gegebener Zeit durch weitere Schreiben. 

Freundliche Grüße 

 

Jürgen Wayand 
Wahlleiter 

 
 
 
 



 

 
Prof. Dr. Katrin Hertrampf (Klinik für 
Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie) und 
Prof. Dr. Eva Baumann (Hannover Center 
for Health Communication) und Prof. Dr. 
Astrid Dempfle (IMIS Kiel) haben in 
Kooperation mit den Landeszahn-
ärztekammern zum 1. April ein 
Forschungsprojekt zur Vorbereitung einer 
nationalen Präventionskampagne von 
Mundkrebs gestartet. 
 

Die operative Therapie eines Tumors in der 
Mundhöhle ist für die Patientinnen und Patienten besonders belastend. Häufig führt die 
Entfernung des Tumors im sensiblen Gesichtsbereich zu funktionellen und ästhetischen 

Einbußen. Eine frühzeitige Entdeckung, Diagnose und Therapie verbessert nicht nur – wie bei 
anderen Tumoren – die Überlebensprognose der Patientin oder des Patienten, sondern 

verringert auch die Invasivität des operativen Eingriffs. Weil hierdurch auch die 
Einschränkungen reduziert werden können, hat eine Früherkennung zugleich einen positiven 
Einfluss auf die Lebensqualität. 

 

Zitat: „Häufig führt die Entfernung des Tumors im sensiblen Gesichtsbereich zu 
funktionellen und ästhetischen Einbußen", erläutert Prof. Dr. Hertrampf, 
„Kommunikation, Ernährung und auch soziale Kontakte sind hier betroffen und 
können erheblich eingeschränkt werden.“ 

 

Leider werden Tumore der Mundhöhle oft erst in einem weiter fortgeschrittenen Stadium in 
einem entsprechenden Fachzentrum behandelt – dabei kann die erste Verdachtsdiagnose 
meist durch die reine Inspektion der Schleimhäute erfolgen, für die ein aufwendiges und 

kostenintensives Diagnoseverfahren gar nicht notwendig ist. Anders als bei bösartigen 
Veränderungen der Haut wie z. B. bei Melanomen, ist die Bevölkerung für Schleimhaut-
veränderungen kaum sensibilisiert. An diesen beiden Punkten – dem nicht invasiven, 
einfachen Screening und dem mangelnden öffentlichen Bewusstsein für Existenz und 
Früherkennungsmöglichkeiten von Tumoren der Mundhöhle – setzt das Projekt an. 

 

 

 

DGZMK und DGMKG fördern nationales Projekt zur Früherkennung  
des Tumors der Mundhöhle  

Start der bundesweiten Präventionsstudie 



 

 Es baut auf einem regionalen Modellprojekt in Schleswig-Holstein auf und hebt die 
Datengrundlagen, Ziele und Maßnahmen auf eine bundesweite Ebene.  

Zahnärztinnen und Zahnärzte stellen eine besonders zentrale Akteursgruppe in dem 
Gesamtvorhaben dar. Sie haben die für Ärztinnen und Ärzte eher ungewöhnliche Möglichkeit, 
einen beträchtlichen Anteil an „gesunden“ Patientinnen und Patienten im Rahmen ihrer 
Behandlung und des regelmäßigen Recalls zu untersuchen.  

So können Schleimhautveränderungen diagnostiziert werden, die den Betroffenen nicht 

bewusst sind, die bisher keine Einschränkungen oder Beschwerden verursacht haben und 
die somit niemanden veranlasst hätten, dies abzuklären.  

Die Fähigkeit der oder des Behandelnden, eine solche Veränderung zu erkennen und richtig 
einzuschätzen, ist von entscheidender Bedeutung für die Verbesserung der Prognose der 

Patientinnen und Patienten. 

Zitat: „Gerade die zahnärztliche Berufsgruppe spielt bei der Früherkennung durch 
ihre etablierten Recallsystem eine besonders wichtige Rolle“, sagt Prof. Dr. Dr. Jörg 
Wiltfang, Präsident der DGZMK.  

 

In der ersten Phase des Projekts werden Erfahrungen und Einschätzungen der involvierten 
Berufsgruppen erhoben. Auf dieser Grundlage sollen national geeignete 
Fortbildungsmaßnahmen in Zusammenarbeit mit den Zahnärztekammern angeboten 

werden. Dabei soll neben einer Verbesserung der Sensibilität und des Kenntnisstandes die 
Zusammenarbeit der Berufsgruppen mit verschiedenen Institutionen verbessert werden.  

Bisher gibt es in Deutschland keine präventiven Maßnahmen in Form eines Screening-
Programms. Eine mögliche standardisierte visuelle klinische Untersuchung kann eine Form 
der Prävention bieten, die schmerzlos und wenig zeitintensiv ist und keine Nebenwirkungen 

aufweist.  

 

 

 

 
Wir möchten Sie bitten, uns bei dieser Studie zu unterstützen und sich an einer Umfrage zu 
beteiligen, da wir denken, dass unsere Berufsgruppe hier eine wichtige Rolle spielt. 
Über den aufgeführten Link oder den QR-Code gelangen Sie zu der Online-Befragung. 
 
https://t1p.de/mundkrebs 
 

 
 
 
 
 
 



 

Mitgliederverwaltung: 

Britta Meyer 

 0421 33303-44 

GOZ: 

Marie Lüters 

0421 33303-60 

Der Vorstand: 

 

Dr. Wolfgang Menke 

0421 449025 
Sekretariat: Passgenaue Besetzung: 

Ina Pischke Ghazaleh Zilke Dr. Wolf-Peter Behnke 

0421 33303-22 0421 33303-65 0421 601336 

Geschäftsführung: 

Jörg Bauer 

0421 33303-33 

Ausbildung:  

Oksana Wakengut  

0421 33303-66 

Andreas Bösch 

0471 77055 

Praxisführung: 

Renate Friedrich 

0421 33303-40 

Fortbildungsinstitut: 

Melanie Weidner 

0421 33303-76 

Maria Schletter 

0421 666617 

Diese Mitgliederinformation enthält amtliche Bekannt- 

machungen der Zahnärztekammer Bremen gem. §8Abs. 3 der 

Satzung. 

Einsendungen von Zuschriften und Anfragen bitte nur an die 

Redaktion. Die Redaktion übernimmt keine Gewähr für den 

Inhalt der amtlichen Mitteilungen der Körperschaften und 

solcher Artikel, deren Verfasser namentliche genannt sind. 

Für Garantie oder Rücksendungen gewährt. Der Nachdruck, 

auch auszugsweise, ist grundsätzlich verboten, für offizielle 

Mitteilungsblätter anderer zahnärztlicher Landes- oder 

Bundesorganisationen unter voller Quellenangabe erlaubt. 

Für Bremer Zahnärzte ist der Bezugspreis des Bremer 

KammerXpress mit dem Mitgliedsbeitrag für die Körperschaft 

abgegolten.    

Auf Basis der Ergebnisse bieten wir Ihnen ein sechsmonatiges kostenloses 
Fortbildungsangebot an. Anschließend werden Sie gebeten, erneut an einer Online-
Befragung teilzunehmen. 

Unabhängig von diesem kostenlosen Fortbildungsangebot werden die Ergebnisse in die 
Entwicklung eines Konzeptes einfließen, das die Berufsgruppe der Zahnärztinnen und 
Zahnärzte in eine mögliche Aufklärungskampagne angemessen integrieren wird. 

Ihre Teilnahme an dieser Online-Befragung erfolgt über eine anonymisierte 

Identifikationsnummer. Hierdurch ist gewährleistet, dass Kammer und Projektgruppe nicht 
erkennen können, wer an der Befragung teilgenommen hat.  

Die gesamte Erhebung erfolgt somit in einer Weise, dass keine Rückschlüsse auf Ihre 
Person möglich sein werden.  

Zitat: „Durch die Vergabe einer Identifikationsnummer“, erklärt Prof. Hertrampf, 
„können wir gewährleisten, dass Projektgruppe und Kammer nicht wissen, wer an der 
Umfrage teilnimmt.“ 

 

Weitere Informationen zum Projekt finden Sie unter:  
https://www.uksh.de/mkg-kiel/NaPrae_Mundkrebs 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 
Die novellierte Trinkwasserverordnung (TrinkwV) ist am 24. Juni in Kraft getreten. Sie setzt 
europäische Vorgaben für den Trinkwasserschutz in nationales Recht um. 
https://www.dvgw.de/medien/dvgw/wasser/verordnung/trinkwasserverordnung-2023.pdf 
 
Für die Zahnarztpraxen hat sich durch die neue TrinkwV nichts Wesentliches geändert. In 
den Praxen müssen, wie bisher, mikrobiologische Untersuchungen im Abstand von 12 
Monaten (sofern keine Anhaltspunkte für Mängel vorliegen) durch ein Labor mit 
entsprechender Erfahrung durchgeführt werden. 
 
Die folgenden Parameter sind bei der Prüfung der mikrobiologischen Qualität des Wassers 
zu beachten: 
 

• Pro Behandlungseinheit eine Entnahmestelle. 
Entnahmestelle festlegen: zum Beispiel Mundglasfüller, 
Mehrfunktionsspritze, Mikromotor der 
Übertragungsinstrumente. 

• Die Entnahme der zu untersuchenden Wasserprobe erfolgt 
nach vorherigem Ablaufen des Wassers über einen 
Zeitraum von 20 Sekunden und soll durch geschultes 
Personal durchgeführt werden. 

 
Bestimmungen / Richtwerte: 

 Bestimmung der Koloniezahl bei 36°C, 
Richtwert: Koloniezahl < 100 / ml  

 Bestimmung der Legionellen, 
Richtwert: < 1 KBE (koloniebildende Einheit) Legionellen / 1 ml  

 
In Bremen bietet zum Beispiel das Medizinische Labor zur Haferwende diese 
Wasseruntersuchungen an: 
https://www.mlhb.de/labor/schwerpunkte/wasseruntersuchungen 
 
 
 
Blue Safety ist insolvent 
 
Die Blue Safety GmbH, Spezialist für Trinkwasserdesinfektion und Hersteller von 
Chlorelektrolysekleinanlagen, befindet sich aufgrund eines kurzfristig nicht zu behebenden 
Liquiditätsengpasses seit Mitte August 2023 in einem Insolvenzverfahren (Entscheidung des 
Amtsgerichts Münster, Aktenzeichen: 82 IN 31/23). 
 
Seit dem 5. September 2023 sei die Einsatzfähigkeit von Blue Safety wiederhergestellt, teilte 
das Unternehmen mit. Auf die Serviceanforderungen der Kunden könne die Firma ab sofort 
wieder reagieren. Mit einem Investor sollen die Leistungen (Wasser-/Hygiene-Konzepte, etc.) 
zukünftig weitergeführt werden. 

 

Neue Trinkwasserverordnung: Wasserführende Systeme 
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Alle Zahnarztpraxen in Bremen können gerne 
100 Flyer Zahnufall24 anfordern. Auf der 
Rückseite kann der Praxisstempel eingetragen 
werden. 
 
Die Flyer sowie alle Printmedien sind 
produktneutral. Für die Aktionen wird die 
miradent-SOS-Zahnbox von Hager & Werken 
verwendet. 
 
Nachstehend finden Sie den Kontakt von Frau 
Bollhorst:  
 
Unfallkasse Freie Hansestadt Bremen 
- Mitglied der VGplus - 
Konsul-Smidt-Straße 76a 
28217 Bremen 
Tel:        0421 35012-23 
Mail:      Kristina.Bollhorst@ukbremen.de 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Erneuerung der Zahnrettungsboxen  



 

Neuer Studiengang bei der Akademie für Selbstverwaltung (AS) 
 
Ziel der Akademie für freiberufliche Selbstverwaltung und Praxismanagement ist eine 
umfassende wissenschaftlich und systematisch ausgerichtete Professionalisierung der 
Zahnärzteschaft für den Erhalt und die Stärkung der Freiheit im Heilberuf. Unter 
Schirmherrschaft von BZÄK und KZBV wird sie derzeit von 11 (Landes-)Zahnärztekammern 
und 8 Kassenzahnärztlichen Vereinigungen (KZVen) getragen. 
 
Anmeldung und weitere Informationen zum Studiengang:  
www.zahnaerzte-akademie-as.de   oder im Anhang unseres Newsletters.  
 
Gut zu wissen: Die Teilnahmegebühren für den Studiengang in Höhe von 3.900,00 € teilen 
sich die ZÄK Bremen, die KZV Bremen und die Teilnehmerin/der Teilnehmer. Jeder trägt ein 
Drittel der Kosten. 
 
Akademie für freiberufliche Selbstverwaltung und Praxismanagement  
Chausseestraße 13  
10115 Berlin  
Ansprechpartnerin: Frau Birgit Seitz  
Tel.: 030 – 40005 - 101  
Fax: 030 – 40005 - 169  
E-Mail: b.seitz@bzaek.de  
 

  



 

 

    

Weimar/Nairobi, 25. Juli 2023 – Die zahnärztliche Hilfsorganisation Dentists for Africa 
(DfA) e. V. lädt alle Interessierten am Wochenende vom 13. bis 15. Oktober 2023 zu ihrer 
Jahreshauptversammlung ein. Diese findet in der Landeszahnärztekammer Thüringen in 
Erfurt statt. Es wird umfassende und informative Einblicke in die Projekte in Kenia 
geben.  
   
Das genaue Programm können Sie der Tagesordnung entnehmen.  
   
Für Übernachtungen stehen das Hotel Brühlerhöhe sowie das Bildungshaus St. Ursula zur 
Verfügung. DfA empfiehlt, bis spätestens 30.09.2023 eine Buchung vorzunehmen. Eine 
begrenzte Zahl an Zimmern ist in beiden Häusern für DfA reserviert.  
   
Bitte senden Sie das ausgefüllte Anmeldeformular  an:  
   
info@dentists-for-africa.org  
   
oder per Post:  
Dentists for Africa e. V.  
Belvederer Allee 25  
99425 Weimar  
   
Tel. für Rückfragen: 03634/6048592  
   
__________________________  

Veranstaltungshinweis: Einladung zu Dentist for Africa e.V. 
Jahresversammlung vom 13. bis 15.10.2023 

 



 

 
Natürlich kennen Sie die Positionen der Endodontie. Aber wissen Sie auch, dass 
jede Endo mit der Trep (Nr. 2390 GOZ) startet? Egal, ob der Zahn vital oder avital 
ist. Wichtig: der Zahn war noch nicht eröffnet.  
 
Was ist noch relevant?  

- Weitere endodotische Leistungen können im Anschluss (gleiche Sitzung) 
erbracht werden. 

- Die Trepanation ist mit der Eröffnung des koronalen Pulpenkavums abgeschlossen. 
- Sie kann erneut bei weitergehenden Wurzelkanalbehandlungen oder zur Revision 

berechnet werden. 
- Die Trep ist nicht berechenbar bei bereits freiliegendem Pulpenkavum z. B. nach 

Zahnfraktur oder bei pulpeneröffnenden kariösen Defekten. 
- Nach dem Wortlaut der GOZ ist die Trepanation eines Zahnes nicht als alleinige 

Leistung definiert, sondern als selbstständige. 
 

Zuschläge:  
- Für die Anwendung eines Operationsmikroskops (Nr. 0110 GOZ) bei den Leistungen 

nach den GOZ Nummern 2195, 2330, 2340, 2360, 2410, 2440,  
- und für die Anwendung eines Lasers (Nr. 0120 GOZ)  bei der Leistung nach der GOZ 

Nummer 2410. 
 

Beschlüsse: 
Bundeszahnärztekammer, PKV und Beihilfe lösen Auslegungsfragen der Gebührenordnung 
für Zahnärzte. Die darin gelisteten Leistungen können nicht beantstandet werden. Sie 
können Sich auf diese Beschlüsse beziehen. (Stand Februar 2023) 
 

- Adhäsive Wurzelfüllung: Nr. 2197 GOZ kann bei adhäsiver Befestigung der 
Wurzelfüllung neben der Nr. 2440 GOZ zusätzlich berechnet werden. 
 

Analoge Leistungen laut Beschluss 2023: 
- Die Entfernung des (alten) definitiven Wurzelfüllmaterials. 
- Die medikamentöse Einlage nach Trepanation ohne GOZ-Nr. 2360, 2380 oder 2410 in 

gleicher Sitzung (beispielsweise im Notdienst). 
- Der Verschluss atypisch weiter apikaler Foramina. 

- Der Verschluss innerhalb des Parodontiums gelegener Perforationen des 
Wurzelkanalsystems. 

- Die Entfernung frakturierter Wurzelkanalinstrumente aus dem Wurzelkanalsystem. 
- Die Entfernung nekrotischen Pulpengewebes vor der Aufbereitung des Wurzelkanals 

 
 

 

GOZ-Tipp von Marie-Madeleine Lüters und Britta Meyer 
Endodontie-Spezial. Was ist möglich? 
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Analoge Leistungen ohne Beschluss, entsprechend § 6 Abs. 1 GOZ  
- Präendodontischer Aufbau zur Kontaminationsvermeidung,  
- medikamentöse Einlage nach Trepanation (ohne Vitalamputation, Mortalamputation 

oder Wurzelkanalaufbereitung in derselben Sitzung), 
- Amputation und endgültige Versorgung der avitalen Pulpa am bleibenden Zahn 

(Mortalamputation), 
- Antimikrobielle photodynamische Therapie (aPDT/PACT), 
- Einbringung von Farbindikatoren zur Darstellung von Kanaleingängen und Rissen  

(z. B. Canal Detector®), 
- Dekontamination mittels Laser. 

 

Schnittstellen (Begleitleistungen für GKV Patienten) 

Nr. 2400 GOZ - Elektrometrische Längenbestimmung eines Wurzelkanals 
- Ist je Wurzelkanal höchstens zweimal je Sitzung abrechenbar. 
- Dürfen GKV Patienten zusätzlich in Anspruch nehmen (Privatvereinbarung). 

 

Nr. 2420 GOZ - Zusätzliche Anwendung elektrophysikalisch-chemischer Methoden, je 
Kanal 

- Dürfen GKV Patienten zusätzlich in Anspruch nehmen (Privatvereinbarung). 
 

Übrigens: 

Die Abrechnung der Wurzelkanalbehandlung unterscheidet sich in der GOZ und Bema. Kann  
auch ein GKV-Patient eine Wurzelkanalbehandlung nach GOZ erhalten? Grundsätzlich steht 
es jedem gesetzlichen Versicherten zu, Leistungen aus der GOZ in Anspruch zu nehmen. 
Dies kann jeder Patient frei entscheiden. Dafür muss dieser zuvor vom Zahnarzt aufgeklärt 
werden. Wird eine GOZ-Leistung gewünscht, ist eine schriftliche Privatvereinbarung gemäß § 
8 Abs. 7 BMV-Z zwischen dem Zahnarzt und dem Zahlungspflichtigen zu treffen. 
  
Aber Achtung: Das Unterteilen der Wurzelkanalbehandlung in Kassen- und Privatleistungen, 
also beispielsweise die Med über Bema und die WF privat nach GOZ, lehnen viele KZVen 
grundsätzlich ab!  Es empfiehlt sich bei besonders aufwendigen Wurzelkanalbehandlungen 
diese mit dem Patienten als komplette Privatleistung zu vereinbaren. Klären Sie daher zuvor 
gut auf! 

 

 

 

 

 

 



 

Ihre neue Ansprechpartnerin in Sachen GOZ: Marie-Madeleine Lüters 

Frau Lüters ist seit 01.09.2023 bei uns beschäftigt. Sie hat als Zahnmedizinische 

Fachangestellte mehrere Jahre in verschiedenen Praxen gearbeitet. Frau Lüters freut sich auf 
Ihre Anrufe unter 0421 33303–60.  

Frau Meyer bleibt in der Zahnärztekammer Bremen tätig und übernimmt ab Oktober 2023 die 
Mitgliederverwaltung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  .  

Stand beim Gesundheitstag im Jobcenter  



 

                   

 

Bremen Bremerhaven 
Schriftliche 

Abschlussprüfung 

 

Schriftliche 

Abschlussprüfung 

Teil I: Montag, 11.12.2023 
Behandlungsassistenz I. und II.  
Wirtschafts- und Sozialkunde 
 

Teil II: Dienstag, 12.12.2023 
Praxisorganisation/ -verwaltung 
Abrechnungswesen 
 

Teil I: Dienstag, 05.12.2023 
Behandlungsassistenz I. und II.  
Wirtschafts- und Sozialkunde 
 

Teil II: Mittwoch, 06.12.2023 
Praxisorganisation/ -verwaltung 
Abrechnungswesen 
 

Prüfungsort: 

Schulzentrum des Sekundarbereichs II 

Walle, Am Wandrahm 23, 28195 Bremen 

Prüfungsort: 

Berufliche Schule für Dienstleistung und 

Gewerbe, Georg-Büchner-Str. 13,  

27574 Bremerhaven 

Praktische Abschlussprüfung Praktische Abschlussprüfung 

 
Mittwoch, 10.01.2024 

und  

Donnerstag, 11.01.2024 

Mittwoch, 10.01.2024 

 

 

 

 

Mündliche Ergänzungsprüfung 
Mittwoch, 24.01.2024 

 

 

 

 

Mündliche Ergänzungsprüfung 
Mittwoch, 24.01.2024 

 

 

Anmeldeschluss für die Winterprüfung 2023 ist der 01.11.2023  

 

Die genauen Prüfungszeiten und – orte der praktischen 

Abschlussprüfung teilt die Kammer den Prüflingen per Post 

mit. 
  

ZFA-Prüfungstermine Winter 2023 



 

 

 

 

…die kleine Erinnerung an das Berufsbildungsgesetz (BBiG) 
 
 

In die Praxis nach dem Berufsschulunterricht? 
(BBiG § 15 Abs. 3) 

 
In Bremerhaven haben die Auszubildenden an zwei Tagen in der Woche Schule mit mehr 
als 5 Unterrichtsstunden. An einem Tag müssen sie nach der Schule in den Betrieb 
zurückkehren – an welchem der beiden Tage, bestimmt der Ausbildungsbetrieb. Die Fahrt 
von der Schule zum Betrieb ist Arbeitszeit. Die Schulzeit, Pausen, der Fahrtweg und die 
Zeit in der Praxis dürfen an diesem Tag 8 Stunden nicht überschreiten.  
 
In Bremen gibt’s Blockunterricht mit mindestens 25 Unterrichtsstunden an fünf Tagen. 
Das ist gleichgestellt mit einer Vollzeitwoche. Die Auszubildenden gehen nach der Schule 
nicht mehr in die Praxis. Die Ausbilder müssen ihre Auszubildenden freistellen. 
 

 
 

Freistellung von Auszubildenden vor der schriftlichen Abschlussprüfung 
 (BBiG §15 Abs. 1 Nr. 5) 

 
Ausbildungsbetriebe müssen Auszubildende an dem Arbeitstag freistellen, der der 
schriftlichen Abschlussprüfung unmittelbar vorangeht. Erstreckt sich die schriftliche 
Abschlussprüfung über mehrere Tage, die nicht unmittelbar aufeinander folgen, kann der 
Auszubildende eine Freistellung vor jedem Arbeitstag verlangen, der unmittelbar vor 
einem Prüfungstag liegt. Dieses gilt auch für die gestreckte Abschlussprüfung Teil 1 und 
Teil 2 

 
 
 

Ausbildungsvergütung 
(BBiG § 18) 

 
Ausbilder haben den Auszubildenden eine „angemessene Vergütung“ zu gewähren. Der 
Vorstand hat im Juli 2022 eine Empfehlung zur Ausbildungsvergütung heraus-gegeben. 
Den Berufsausbildungsvertrag für Zahnmedizinische Fachangestellte haben wir 
entsprechend angepasst. Die Azubivergütung ist vorgegeben. 



Foto: oben v.l.n.r.: Kathrin Becker, Manuela Meyerhoff, Verena Janssen, Sarah Rose, Jana 

Reifschneider. Unten v.l.n.r.: Lisa Ratmeyer, Nicole Suraha Khanzai, Tanja Kosemund. 

 

Die Teilnehmerinnen der Aufstiegsfortbildung zur DH feierten am 13. September 

ihren Abschluss! Nach einem Jahr Ausbildung haben acht der Damen bestanden und 

dürfen sich nun Dentalhygienikerin nennen. Das FIZ gratuliert ganz herzlich und 

wünscht alles Gute auf dem weiteren Karriereweg. 

 

 

Bremer Dentalhygienikerinnen 2023 

 



 

Kommunikation und Konfliktmanagement 

Grundlage für Ihren Teamerfolg 

 

Dozentin: Maria Binder 

Kurs-Nr.: 23048 

 

Fr: 13.10.2023, 14:00 - 20:00 Uhr 

 

Ort: Zahnärztekammer 

GOZ Teil I 

Basics ›BEMA DENKEN heißt Geld verschenken‹ 

 

Dozentin: Birthe Gerlach 

Kurs-Nr.: 23000 

 

Fr: 13.10.2023, 14:00 - 20:00 Uhr 

 

Ort: Zahnärztekammer 

GOZ Teil II 

Workshop Alles zum 2,3-fachen Satz, oder wie??? 

 

Dozentin: Birthe Gerlach 

Kurs-Nr.: 23001 

 

Fr: 03.11.2023, 14:00 - 20:00 Uhr 

 

Ort: Zahnärztekammer 

Betriebswirtschaft für Zahnmedizinische Fachangestellte 

Kompetenz steigern mit betriebswirtschaftlichem Know-How 

 

Dozentin: Stefanie von Sierakowski 

Kurs-Nr.: 23059 

 

Fr: 03.11.2023, 14:00 - 18:00 Uhr 

Sa: 04.11.2023, 09:00 – 15:00 Uhr 

 

Ort: Zahnärztekammer 

Fissurenversiegelung und Kofferdam  

Der 4. Schritt 

 

Dozentin: Anja Werner 

Kurs-Nr.: 23608 

 

Sa: 04.11.2023, 10:00 - 14:00 Uhr 

 

Ort: Praxis Buchwald BHV 

Seniorenzahnmedizin 

Mundpflege 65plus. Zahngesund ins hohe Alter 

- Der 8. Schritt 

 

Dozentin: Denise Hintze 

Kurs-Nr.: 23038 

 

Mi: 08.11.2023, 13:00 - 19:00 Uhr 

 

Ort: Zahnärztekammer 

Personalgewinnung, aber wie? 

Gezielte Mitarbeitersuche durch Marketing 

 

Dozent: Marc Barthen / CAMLOG 

 

Kurs-Nr.: 23230 

 

Mi: 08.11.2023, 15:00 - 19:00 Uhr 

 

Ort: Zahnärztekammer 

Kreidezähne - MIH 

Eine >Never-Ending-Story<? 

 

Dozent: Prof. Dr. Norbert Krämer 

Kurs-Nr.: 23504 

 

Mi: 08.11.2023, 14:00 - 18:00 Uhr 

 

Ort: Zahnärztekammer 

Mitarbeiterunterweisung Kompakt und rechtssicher – wir 

übernehmen’s für Sie 

 

Dozenten: Britta Meyer und Jörg Bauer 

Kurs-Nr.: 23118 

 

Fr: 17.11.2023, 15:00 - 19:00 Uhr 

 

Ort: Zahnärztekammer 

 



 

Ihr 40jähriges Jubiläum feiert am 01.09.2023 Viola Altmann aus der Gemeinschaftspraxis 

Jan-P. Jungholt & Dr. Danielle Seyer. Frau Altmann hat 40 Jahren bei Herrn Jungholt sen.  

ihre Ausbildung begonnen. Seitdem hält sie die Fahne hoch. Wir hoffen, dass sie uns noch 

lange erhalten bleibt.  

Ihr 20jähriges Jubiläum feiert am 01.09.2023 Sandra Kublick aus der Gemeinschafts-

praxis Jan-P. Jungholt & Dr. Danielle Seyer. Ende des Jahres geht Frau Kublick in den 

Mutterschutz. Wir freuen uns mit ihr, aber werden sie sehr vermissen und hoffen, dass sie 

bald zurückkehrt. 

 

sein10jähriges Jubiläum feiert am 01.09.2023 Lutz Leichsenring aus der Gemeinschafts-

praxis Jan-P. Jungholt & Dr. Danielle Seyer. Leider, leider haben wir ihn viel zu spät gefunden, 

denn er ist ein Ausnahmetalent und noch ein echter Handwerker, der einfach jedes Problem 

lösen kann. Nächstes Jahr geht er voraussichtlich in den wohlverdienten Ruhestand. Wir 

müssen also noch jede Minute, die uns mit ihm bleibt, genießen. 
 


